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Betreff:

Nachbesetzung des Verwaltungsrats der Sparkasse Tauberfranken

Beratungsfolge Termin Status

Kreistag 24.07.2024 öffentlich

Beschlussantrag:

Die vorgeschlagenen Personen werden im Wege der Einigung als Nachrücker in den

Verwaltungsrat der Sparkasse Tauberfranken entsandt.
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1. Sachverhalt

Träger der Sparkasse Tauberfranken sind der Main-Tauber-Kreis sowie die Städte und

Gemeinden Assamstadt, Boxberg, Freudenberg, Großrinderfeld, Grünsfeld, Hardheim,

Höpfingen, Königheim, Külsheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Werbach,

Wertheim und Wittighausen.

Der Verwaltungsrat einer Sparkasse besteht nach § 13 Abs. 2 Sparkassengesetz aus dem

Vorsitzenden, den weiteren Mitgliedern und zu 1/3 aus Vertretern der Beschäftigten der

Sparkasse.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Tauberfranken setzt sich aus 18 Mitgliedern zusammen:

– dem Vorsitzenden,

– elf weiteren Mitgliedern und

– sechs Vertretern der Beschäftigten.

Von den elf weiteren Mitgliedern entfallen auf den Landkreis drei Doppelmandatsträger und

zwei frei bestellte Mitglieder sowie deren Stellvertreter, die jeweils aus dem Geschäftsgebiet

der ehemaligen Kreissparkasse Bad Mergentheim zu wählen sind. Landrat Christoph

Schauder ist bereits kraft Amtes als Doppelmandatsträger im Verwaltungsrat vertreten.

Die Amtszeit des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre. Mit Kreistagsbeschluss vom 27. Oktober

2021 wurden folgende Personen für die Amtszeit von 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2026 in

den Verwaltungsrat gewählt:

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter

Doppelmandats-

träger

Landrat Christoph Schauder

(kraft Satzung)

5. Rainer Moritz (B90/Grüne)

1. Udo Glatthaar (CDU) Dr. Gerti Willfarth (CDU)

2. Klaus Kornberger (FWV) Jochen Flasbeck (FWV)

Freie Mitglieder 3. Anja Lotz (SPD) Rosi Kuhn (SPD)

4. Christian Wunderlich (CDU) Hanspeter Fernkorn (CDU)

Da die Doppelmandatsträger Klaus Kornberger und Dr. Gerti Willfarth aus dem Kreistag

ausgeschieden sind, sind diese Positionen für die übrige Amtszeit des Verwaltungsrats

nachzubesetzen. Das Vorschlagsrecht für ein ordentliches Mitglied obliegt der FWV-Fraktion,
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das Vorschlagsrecht für ein stellvertretendes Mitglied der CDU-Fraktion. Die Wahlhandlung ist

gemäß § 35 Abs. 2 Landkreisordnung durchzuführen.

Es wurden von den vorschlagsberechtigten Fraktionen folgende Vorschläge eingereicht:

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter

Doppelmandats-

träger

Landrat Christoph Schauder

(kraft Satzung)

5. Rainer Moritz (B90/Grüne)

1. Udo Glatthaar (CDU) Andreas Lehr (CDU)

2. Frank Menikheim (FWV) Jochen Flasbeck (FWV)

Freie Mitglieder 3. Anja Lotz (SPD) Rosi Kuhn (SPD)

4. Christian Wunderlich (CDU) Hanspeter Fernkorn (CDU)

2. Alternativen

Keine.

3. Finanzielle Auswirkungen

Keine.

4. Klimarelevanz

Einschätzung der Klimarelevanz:

Auswirkungen auf

den Klimaschutz
positiv keine negativ

Verfasser/-in: Sabrina Rohnacher

Bereich/Amt: Büro des Landrats

Büroleitung: Markus Moll


